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Grußwort

Arbeit ist mehr als nur ein Job. In 
biblischer Sicht gehört Arbeit we-
sentlich zum Menschsein dazu. Sie 
sichert unseren Lebensunterhalt. 
Sie ist Last, aber sie gibt dem Leben 
auch Freude und Sinn. Sie ist ein Ge-
meinschaftswerk und ist auf Koope-
ration und Solidarität angewiesen. 

Arbeit ein Gottesdienst im Alltag der 

Nächsten. Arbeit braucht aber auch 
Begrenzung; deswegen setzen wir 
uns als Kirche für die regelmäßige 
gemeinsame Unterbrechung, für 
Sonn- und Feiertage ein.  
Gute Arbeit ist ein besonderes 
Anliegen für eine der Reformation 

sich deshalb „im eigenen Haus” um 
Arbeitsbedingungen, die es den 
Mitarbeitenden möglich machen, 
den ihnen anvertrauten Menschen 
und Aufgaben gerecht zu werden. 
Vergewissern Sie sich selbst!

Vorwort

Kirche und Diakonie wollen nicht 
nur attraktive Arbeitgeberinnen 
sein – sie sind es!
Die Arbeitsrechtliche Kommission 
der Evangelischen Landeskirche in 
Baden hat es sich zum Ziel gesetzt, 
Regelungen zu schaffen, die den 
Beschäftigten dienen. Nach inten-
siven Beratungen legen wir Ihnen 
das Ergebnis vor: Zum Jahresbeginn 
2016 treten neue Vergünstigungen 
für die Beschäftigten in Kraft. 
Im Mittelpunkt steht dabei der 
Mensch. Besondere und beschwer-
liche Situationen werden gewür-
digt: die Ankunft  von Kindern, 
kirchliche Feste, der Wechsel der 
Arbeitsstätte, das Innehalten kurz 
vor dem Ruhestand und dessen 
Absicherung.
Informieren Sie sich mit dieser Bro-
schüre und bei Ihrer Einrichtungs-
leitung oder Mitarbeitervertretung!

Landesbischof der Evangelischen  
Landeskirche in Baden

Dr. Susanne Teichmanis 

Wolfgang Lenssen 
 
Vorsitzende der  
Arbeitsrechtlichen Kommission
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Hier kann ich soziales 
Engagement und  
medizinisches  
Interesse vereinen.
Robin Kahne,  

„

“



Berufe in Kirche und Diakonie 
sind attraktiv

Attraktiv sind die Kirche und Diako-
nie mit ihren Einrichtungen auch als 
Arbeitgeber.
Welche „Freiräume“ Ihnen als Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern zur 
Verfügung stehen, zeigen wir Ihnen 
mit dieser Broschüre beispielhaft auf.
Falls Sie an einer Tätigkeit in Kir-
che oder Diakonie interessiert sind, 
können Sie sich ebenfalls mit dieser 
Broschüre informieren.

AR-Attraktivität

Diese Broschüre stellt arbeits-
rechtliche Regelungen dar, die 
zum 1. Januar 2016 in Kraft 
getreten sind.

Die zugrundeliegende Verein-
barung heißt „Arbeitsrechtsre-
gelung zur Steigerung der At-
traktivität kirchlicher Berufe”, 
kurz AR -Attraktivität. Sie gilt 
überall dort, wo die Arbeits-
rechtsregelung für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter (AR-M) 
und die Arbeitsrechtsregelung 
über die Anwendung der Ar-
beitsvertragsrichtlinien des 
Diakonischen Werks der EKD 
(AR-AVR) angewendet werden. 

Veröffentlicht wurde sie im Ge-
setzes- und Verordnungsblatt 
der Evangelischen Landeskirche 
in Baden Nr. 7/2015 vom 8. Juli 
2015 auf Seite 104ff.

Erzieherin

Mein Glaube 
und die Kirche 
stärken mich in 
meinem Leben 
und in der 
Arbeit mit  
den Kindern.

„

“
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Kinder  
begleiten

ARBEITSBEFREIUNG



Sie freuen sich aufs zweite Kind? 
Da bleibt zu Hause viel zu tun, 
während die Mutter mit dem Neu-
geborenen in der Klinik ist. Haben 
Sie bereits ein oder mehrere Kinder 
unter zwölf Jahren, erhalten Sie bis 
zu fünf freie Arbeitstage, um die 
Kinder in dieser Zeit zu versorgen, 
sofern dafür keine andere Betreu-
ungsperson zur Verfügung steht. 

eines Ihrer Kinder erhalten Sie einen 
freien Tag, auch im Anschluss oder 
vor dem arbeitsfreien Tag der Feier. 
Werden Sie Taufpate oder –patin, 
erhalten Sie ebenfalls den freien 
Tag zur Taufe. 
Übrigens: Die Mutterschutzzeiten 
werden voll eingerechnet, wenn die 
Jahressonderzahlung ermittelt wird.

AR-ATTRAKTIVITÄT

ARTIKEL 1 NR. 7 AR-ATTRAKTIVITÄT 
§ 4 NR. 29 ZU § 29 TVÖD  
ABSÄTZE 1 UND 2 AR-M

ARTIKEL 2 NR. 5 AR-ATTRAKTIVITÄT 
§ 11 AR-AVR

TTRAKTIV
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Gemeinsam  
Feste feiern

ARBEITSBEFREIUNG



Sie wollen heiraten?  
Sie feiern Silberne Hochzeit?  
Erfahrungen, die Ihr Leben prä-
gen und im Kreise der Familie 
und Freunde feierlich begangen 
werden. Für beide kirchlichen 
Feiern erhalten Sie je einen Ar-
beitstag frei.

Übrigens auch für Ihr 50jähriges 
Dienstjubiläum. Gratulation!

AR-ATTRAKTIVITÄT

ARTIKEL 1 NR. 7 AR-ATTRAKTIVITÄT 
§ 4 NR. 29 ZU § 29 TVÖD  
ABSATZ 2 AR-M

ARTIKEL 2 NR. 5 AR-ATTRAKTIVITÄT 
§ 11 AR-AVR 

TTRAKTIV



10

Innehalten  
vor Ostern

ARBEITSBEFREIUNG



Ostern birgt das Wunder des 
Lebens und bringt Jesus aus  
dem Tod ins Leben zurück. 

Das Loslassen am Karfreitag und 
der Neuanfang am Sonntag spie-
geln oft auch Ereignisse im eige-
nen Leben. Damit dieses Innehal-
ten vor dem Neubeginn möglich 
wird, ist der Tag vor Karfreitag 
bereits ab 12 Uhr arbeitsfrei.

AR-ATTRAKTIVITÄT

ARTIKEL 1 NR. 2 AR-ATTRAKTIVITÄT 
§ 4 NR. 6 ZU § 6 TVÖD  
ABSATZ 2 AR-M 

ARTIKEL 2 NR. 3 AR-ATTRAKTIVITÄT 
§ 9a AR-AVR 

TTRAKTIV
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Familiäre Freiräume  
schaffen

SONDERURLAUB



Was tun, wenn ein Kind schwer 
krank wird oder jemand aus der 

-
gebedürftig wird? Was tun, wenn 
ein alter Mensch nicht mehr eigen-
ständig durch den Alltag kommt? 
Wer berufstätig ist, merkt schnell: 
Es fehlt Zeit.
Gut, dass in genau diesen Fällen un-
bezahlter Sonderurlaub möglich ist. 
Zunächst für höchstens fünf Jahre, 
mit der Möglichkeit zu verlängern. 

Der Antrag auf Verlängerung muss 
spätestens ein halbes Jahr vorlie-
gen, bevor die Befristung ausläuft. 
So hat die Familie den nötigen Rück-
halt und die Kolleginnen und Kolle-
gen bei der Arbeit können planen.
Schon zuvor galt: Drei Tage be-
zahlten Sonderurlaub im Jahr ha-
ben Mitarbeitende der verfassten 
Kirche, wenn ein Grad der Behin-
derung von 30 bis unter 50 ihren 
Alltag erschwert.

AR-ATTRAKTIVITÄT

ARTIKEL 1 NR. 6 AR-ATTRAKTIVITÄT 
§ 4 NR. 28 ZU § 28 TVÖD AR-M

TTRAKTIV



14

Den eigenen  
Horizont erweitern

SABBATJAHR



Ein Jahr mal raus, mal etwas ganz 
Anderes kennenlernen oder tun 

ermöglicht das Sabbatjahr. 

Wird zum Beispiel eine Sabbat-
jahrregelung über vier Jahre ver-
einbart, arbeiten Sie drei Jahre zu 
100 Prozent, erhalten aber nur drei 
Viertel des Gehalts. So bleiben ge-
nau diese drei Viertel auch für das 

arbeitsfreie Sabbatjahr, in dem Sie 
weiterhin Ihre Bezüge erhalten und 
sich eine Auszeit nehmen – zum 
Reisen, zum Weiterbilden, für eige-
ne Projekte. Sie haben die Wahl.

AR-ATTRAKTIVITÄT

ARTIKEL 1 NR. 3 AR-ATTRAKTIVITÄT 
§ 4 NR. 10 ZU § 10 TVÖD AR-M

ARTIKEL 2 NR. 4 AR-ATTRAKTIVITÄT
§ 9i AR-AVR

TTRAKTIV
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nutzen



Die Jahres sonderzahlung wird 
beim Wechsel für alle Monate 
ausgezahlt, in denen für den neu-
en oder den alten kirchlichen oder 
diakonischen Anstellungsträger 
gearbeitet wurde. Vorausset-
zung allerdings ist, dass sich die 
neue Beschäftigung unmittelbar 
anschließt (eine Unterbrechung 
bis zu einem Monat oder wegen 
Schließzeiten ist unschädlich).

Wer innerhalb von Kirche und Dia-
konie die Stelle wechselt, hat da-

Denn die einschlägige Berufser-
fahrung wird bei der Zuordnung 
der Stufe voll angerechnet. Nur 
dürfen nicht mehr als sechs Mo-
nate (ab Entgeltgruppe 13 zwölf 
Monate) zwischen der Beendigung 
der einen und dem Antritt der 
neuen Stelle liegen. 

AR-ATTRAKTIVITÄT

ARTIKEL 1 NR. 4 AR-ATTRAKTIVITÄT 
§ 4 NR. 16 ZU § 16 TVÖD AR-M

ARTIKEL 1 NR. 5 AR-ATTRAKTIVITÄT 
§ 4 NR. 20 ZU § 20 TVÖD  
ABSATZ 2 AR-M

ARTIKEL 2 NR. 7 AR-ATTRAKTIVITÄT 
ANLAGE 14 ABSATZ 1 ZUR AR-AVR

TTRAKTIV
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Vorm Ruhestand  
in Ruhe planen

ARBEITSZEITREDUZIERUNG



Mit Beginn des Monats, in dem 
Beschäftigte ihr 63. Lebensjahr 
vollenden (das ist der Tag, bevor 
sie 63 Jahre alt werden), verringert 
sich ihre wöchentliche Arbeitszeit 
um eine Stunde – bei vollem Lohn-
ausgleich. 
Wer Teilzeit arbeitet, arbeitet 
ebenfalls weniger. 
Die Arbeitszeit wird hier im Ver-
hältnis zum Beschäftigungsumfang 

verkürzt. Bei 50 Prozent bedeutet 
dies beispielsweise: eine halbe 
Stunde Arbeitszeit weniger.

AR-ATTRAKTIVITÄT

ARTIKEL 1 NR. 2 AR-ATTRAKTIVITÄT 
§ 4 NR. 6 ZU § 6 TVÖD  
ABSATZ 1 AR-M 

ARTIKEL 2 NR. 2 AR-ATTRAKTIVITÄT
§ 9 ABSATZ 1a AR-AVR 

TTRAKTIV
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Im Alter gut  
versorgt sein

ALTERSVERSORGUNG



AR-ATTRAKTIVITÄT

ARTIKEL 1 NR. 8 AR-ATTRAKTIVITÄT 
§ 8 Zu den Tarifverträgen betrieb-
liche Altersversorgung der Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes 
(ATV UND ATV-K) 
ABSÄTZE 3 BIS 5 AR-M

ARTIKEL 2 NR. 6 AR-ATTRAKTIVITÄT 
§ 27 ABSÄTZE 4 BIS 6 AR-AVR 

TTRAKTIV

steigt danach kontinuierlich an. 
Hiervon gehen ab: der Arbeitneh-
meranteil von unverändert 0,4 

-

der Diakonie und in allen übrigen 
Einrichtungen die Hälfte des 
Betrages, der über 4,8 Prozent 
hinausgeht, also zunächst 0,1 
Prozent des zusatzversorgungs-

Um Sie im Alter über Ihre gesetz-
liche Rente hinaus besser abzusi-

Kirchliche Zusatzversorgungskasse. 
Kirche und Diakonie wollen ihr 
Versprechen einer sicheren Zusatz-
versorgung zur Rente auch künftig 
erfüllen und haben deshalb die 
folgende Finanzierung vereinbart:

liegt ab 2016 bei 5,0 Prozent und 



Fragen  
Sie nach ...
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Verschiedene kirchliche und 
diakonische Einrichtungen bieten 
ihren Beschäftigten weitere Frei-
räume an – mit Regelungen, die 
über die bislang beschriebenen 
Vorteile noch hinausgehen. 

Deshalb: FRAGEN SIE NACH.  

Ihre Ansprechpartner sind die 
Mitarbeitervertretung, die 
Kirchengewerkschaft und die 
Leitungskräfte vor Ort. 

Weitere Informationen  
erhalten Sie unter

www.kirchenrecht-baden.de 
Stichwortsuche „GVBL 7/2015, 
Seiten 104 bis 108”

www.ga-baden.de

www.kirchengewerkschaft.de

Wir freuen uns auf Ihre Fragen!
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